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G e m e i n s a m e A n w e i s u n g 

über 


die Bekämpfung von Angriffen gegen die 

Staatsgrenze der DDR 


Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung an der Staats

grenze der Deutschen Demokratischen Republik zur BRD und zu 

Westberlin (Staatsgrenze West) erfordert 

- ein zielstrebiges Zusammenwirken zwischen den Sicherheijts

und Rechtspflegeorganen sowie den Grenztruppen der NVA; 

- die aktive Mitwirkung a l l e  r gesellschaftlichen Kräfte bei 


der Erhöhung der Ordnung und Sicherheit im Grenzgebiet, 

der Vorbeugung und Verhinderung, der Aufdeckung und Auf

klärung von Grenzverletzungen; 


- die ständige Erhöhung der Wirksamkeit der Entscheidungen 

der Rechtspflegeorgane gegen Grenzverletzer. 


Allen Angriffen gegen die Ordnung an der Staatsgrenze West 

i s  t die notwendige p o l i t i s c h e Bedeutung beizumessen« 

Solche Straftaten sind mit Konsequenz zu verfolgen» 

Zur wirksamen Bekämpfung a l l e  r Erscheinungsformen des Unge
setzlichen Grenzübertritts gemäß § 213 StGB und der Ver
letzung anderer Strafrechtsnormen zum Schutze der Staats
grenze - im folgenden Grenzverletzungen genannt - wird im 
Einvernehmen mit dem Minister für Nationale Verteidigung 
folgende Gemeinsame Anweisung erlassen: 
I  . Charakter der Grenzverletzungen 


Jede Grenzverletzung s t e l l  t eine schwere Verletzung der 

so z i a l i s t i s c h e n Gesetzlichkeit dar. Diese generelle 

Charakterisierung der Gefährlichkeit der Grenzverlet

zungen bestimmt auch ihre spezifische Stellung im Rahmen 
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der Kriminalitätsbekämpfung. Die r i c h t i g e Einschätzung 

jeder Grenzverletzung muß deshalb aus 

- der Würdigung der objektiv eingetretenen Gefährdung der 


Sicherheit unseres oder eines befreundeten Staates; 

- dem	 Grad der Intensität der Vorbereitung und Durch


führung der Handlung und der eingetretenen Polgen; 

- der Persönlichkeit des- Täters, seiner Motive und der 


der S t r a f t a t zugrundeliegenden Einsteilung des Täters 

zur s o z i a l i s t i s c h e n Ordnung i  n der DDR 


d i f f e r e n z i e r t erfolgen. 

Zuständigkeit für die Bearbeitung von Grenzverletzungen 

1. Grenzverletzungen nach § 213 StGB sind von den Ab


teilungen Kriminalpolizei der BdVP - Dezernat I I  , 

Arbeitsgruppe Grenzstraftaten - zu untersuchen. 


2.	 Die Dezernate I  I haben über a l l  e anfallenden Grenzver
i	 letzungen, eingeleitete Ermittlungsverfahren nach §


213 StGB sowie a l l  e bei der Untersuchung bekannt ge

wordenen bedeutsamen Umstände sofort die zuständige 

Untersuchungsabteilung des MfS zu unterrichten. 

Die Untersuchungsabteilung des MfS kann jederzeit der

artige Ermittlungsverfahren i  n eigene Bearbeitung über

nehmen bzw. solche Ermittlungsverfahren an die Dezer

nate I  I zur weiteren Bearbeitung übergeben. 

Bei Übernahme von Ermittlungsverfahren i s  t der zustän

dige Staatsanwalt unverzüglich i  n Kenntnis zu' setzen. 


3. Sind Teilnehmer	 der S t r a f t a t Angehörige oder Z i v i l a n  

g e s t e l l t e der NVA bzw. des Wehrersatzdienstes oder be

steht bei ehemaligen Angehörigen dieser bewaffneten 

Organe neben der Grenzverletzung der begründete Ver

dacht des Verrates militärischer Geheimnisse, i s  t un

verzüglich der zuständige Militärstaatsanwalt zu ver

ständigen, der über die weitere Bearbeitung entschei

det. '"' 


4. Die Zuständigkeit für die abschließende	 Bearbeitung 

der Ermittlungsverfahren gegen Grenzverletzer wird i  n 

der Regel nach dem le t z t e n Hauptwohnsitz des Beschul

digten bestimmt. Bei Angehörigen der Deutschen Reichs

" bahn und Mitropa auf dem Gelände der Deutschen Reichs

bahn l i e g t die Zuständigkeit des Untersuchungsorgans 

der Transportpolizei vor. 

Bei mehreren gemeinsam handelnden Tätern mit unter

schiedlichem Wohnsitz wird, die Zuständigkeit bestimmt 

durch 

- den l e t z t e n Wohnsitz, den mehrere Täter gemeinsam 


haben; 
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- den Wohnsitz des I n i t i a t o r s  , bzw, des Haupt- 0 0 0  3 

 täters. 
In Ausnahmefällen können Verfahren auch von der e r s t  

bearbeitenden Arbeitsgruppe Grenzstraftaten abgeschlos

sen und vom Staatsanwalt beim Kreisgericht des Pest

nahmeortes angeklagt werden, wenn damit eine höhere 

ges e l l s c h a f t l i c h e Wirksamkeit im Verfahren erreicht 

wird. Die Entscheidung bedarf der Zustimmung des Staats

anwaltes des Bezirkes, 

Eine Trennung von Grüppenverfahren i s  t zulässig, wenn 


 dadurch ein ökonomisch hoher Aufwand vermieden wird 

und kein Beweisverlust e i n t r i t t  . Bei Beteiligung 

Jugendlicher i s  t § 167 StPO zu beachten. 


 Bearbeitung von Ermittlungsverfahren 

 Bei begründetem Verdacht einer Grenzverletzung i s  t 


ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. 

Bei Rentnern, die von Besuchsreisen aus der BRD, aus 

Westberlin oder anderen Staaten nicht zurückkehren, 


 i s  t ein Ermittlungsverfahren einzuleiten,wenn es s i c h 

um Personen handelt, die auf Grund ihrer früheren 
Tätigkeit im besonderen staatlichen Interesse stehen, 

Z i e  l der Untersuchung i s  t die Herausarbeitung be

weiskräftiger Tatsachen zur Einschätzung der be

sonderen Gefährlichkeit der Handlung, der Schuld des 

Täters, der Ursachen und -Bedingungen - insbesondere 

der Auswirkungen der vom staatsmonopolistischen System 

ausgehenden Einflüsse und anderer noch wirkender ob

je k t i v e r und subjektiver Paktoren für den Tatentschluß 

- und der Umstände der Tat für die weitere V e r v o l l 

kommnung von Maßnahmen der Grenzsicherung. Unter diesen 

Gesichtspunkten sind im Eriäittlungsverfahren besonders 

folgende Prägen zu klären : 

Zur Charakterisierung der Grenzverletzungen 

- Art und Weise der Vorbereitung, z. B, Auswahlund 


Erforschung des Durchbruchortes, Beschaffung von 

 Waffen, Werkzeugen, Ausrüstungsgegenständen und 


 anderer H i l f s m i t t e l sowie die Ausarbeitung des 

Planes zur Überwindung der Grenzsicherungsanlagen; 




- Einbeziehung anderer Personen in die Vorbereitung 

und Durchführung, z. B. Gewinnung von Mittätern, 

Gehilfen, insbesondere aus dem Grenzgebiet, ehe

malige Angehörige der Grenzsicherungskräfte; 


- Aufklärung von Personen» die unabhängig vom Täter 

Vorbereitungen für einen ungesetzlichen Grenz

übertritt treffen; 


- Mißbrauch oder Fälschung von Ausweisen oder 

Dokumenten des grenzüberschreitenden Verkehrs,» 

Ausnutzung des Transitverkehrs; 


- Ausnutzung des Reiseverkehrs mit dem Z i e  l des 

ungesetzlichen Verlassens; 


- Umstände, die den Täter zur Wähl bestimmter Mittel 

und Methoden veranlaßten oder anregten, insbe

sondere Gewalttätigkeiten gegen Grenzsicherungs

kräfte oder -anlagen; 


- Art und Weise der Durchführung, z» B. benutzte 

Wege, Mittel und Methoden der Annäherung und des 

Eindringens ins Grenzgebiet bis zum Durchbruch
ort; 


- Verhalten des Täters auf dem Weg, beim Eindringen 

und Aufenthalt im Grenzgebiet sowie bei Kontrolle, 

Zuführung oder Festnahme; 


- Pläne und Festlegungen des Täters, die Grenzver

letzung zur Begehung anderer Straftaten gegen die 

Deutsche Demokratische Republik auszunutzen; 


- Aufdeckung von Verbindungen zu Zentren der ide

ologischen Diversion, Organisationen oder Per

sonengruppen in der BRD oder Westberlin, die einen 

Kampf gegen die DDR führen. 


Bei Tätergruppen sind zusätzlich die Art und Weise 

der Bildung und Entwicklung der Gruppe, Planung 

und Verwirklichung ihres Zusammenwirkens bei der 

Tatausführung sowie der konkrete Tatbeitrag eines 

jeden Gruppenmitgliedes herauszuarbeiten» 

Zur Charakterisierung des Grenzverletzers; 

- Die Persönlichkeit des Täters, insbesondere seine . 


ge s e l l s c h a f t l i c h e Stellung, seine p o l i t i s c h - i d e 

ologische Position, seine im Interesse des Staates 

geheimzuhaltenden Kenntnisse; 


- Verbindungen zu Personen, die die DDR bereits 

ungesetzlich verlassen haben, zu kriminellen oder 

anderen negativen Gruppierungen; 
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- der Tat zugrundeliegende anderweitige Paktoren 

wie Konflikte im "Elternhaus, i  n der Familie, i  n 

der Schule, im Betrieb, bei der Lösung von Woh

nungsproblemen, der Berufswahl, der Wiederein« 

gliederung usw.; 


- Entziehung von der Wehrpflicht, von Unterhaltsver

pflichtungen, einer Strafverfolgung, anderer E r 

ziehungsmaßnahmen, besonders wegen a s o z i a l e r ,

Lebensweise usw.; 


- Auswirkungen der vom staatsmonopolistischen 

System ausgehenden Einflüsse auf den Täter; 


Bei vorläufigen Festnahmen wegen versuchten unge

setzl i c h e n Grenzübertritts durch die Grenztruppen 

der NVA oder die Deutsche Volkspolizei i s  t i  n 

jedem F a l  l e in Festnahmeprotokoll (Vordruck) anzu

fertigen, wenn der Verdacht des ungesetzlichen 

Grenzübertritts nach § 213 StGB v o r l i e g t  . 

Von der vorläufigen Festnahme i s  t unverzüglich 

der ODH des zuständigen VPKA/VPI/TPA zu ver

ständigen. 

Festgenommene Grenzverletzer und deren Gepäck sind 

unverzüglich nach Beweismitteln zu durchsuchen. 

Bei Gruppentätern i s  t eine Trennung ab Festnahme 

zu gewährleisten. Grenzverletzer sowie a l l  e von 

ihnen mitgeführten Gegenstände sind der für die 

weitere Überprüfung bzw. Bearbeitung zuständigen 

Di e n s t s t e l l e unverzüglich, bei Festnahmen durch 

die Grenztruppen der NVA innerhalb von 6 Stunden, 

zu übergeben. Durch die festnehmenden Kräfte der 

DVP bzw. der Grenztruppender NVA i s  t zu gewähr

l e i s t e n  , daß die Umgebung des Festnahmeortes un

verzüglich nach Gegenständen abgesucht wird, deren 

s i c  h der Täter vor Festnahme entledigen konnte. 

Die aufgefundenen Gegenstände sind im Festnahme

protokoll zu vermerken und mit zu übergeben. 

Angehörige der XJrenzsicherungskräfte sind nicht 

a l  s Zeugen zu vernehmen. 

Über die Angaben des Festnahmeprotokolls hinaus

gehende bedeutsame Umstände bei der Festnahme, 

z. B. Brechung aktiven Widerstandes, Staatsver

leumdung usw. sind durch den zuständigen Komman

deur des Grenzregimentes der NVA oder den L e i t e  r 

des VPKA/VPI/TPA i  n einem mit Dienststempel ver

sehenen Protokoll ohne Namensnennung der Ange

hörigen dieser Organe darzulegen. Die sofortige 

Abholung festgenommener Grenzverletzer von den 

Grenztruppen der NVA, den Grenzübergangsstellen, 




den Kontrollpunkten der DVP sowie von der Trapo 

i s  t durch das zuständige VPKA/VPI jede r z e i t zu 

gewährleisten« Die Verlegung von den VPKA i  n die 

zuständigen Untersuchungshaftanstalten i s  t durch 

den Transportdienst der Einrichtungen des SV unter 

Beachtung der Trennungsgrundsätze s i c h e r z u s t e l l e n . 


7* Bei festgenommenen Grenzverletzern i s  t bei Vor

liegen bedeutsamer Umstände eine Veränderung im 

Aussehen und an der Kleidung dieser Personen e r s t 

nach beweiskräftiger Sicherung durch Farbfoto

grafie oder andere Mittel zulässig. 

Wird bei Grenzverletzern eine für die weitere 

Untersuchung bedeutsame erhebliche Alkoholein

wirkung f e s t g e s t e l l t  , i s  t unverzüglich eine B l u t 

alkoholbestimmung einzuleiten« 

Verantwortlich für die Realisierung dieser Maß

nahmen i s  t die festnehmende Dienststelle« Bei 

Festnahmen durch die Grenztruppen der NVA i s  t die 

Sicherung derartiger Beweise im Zusammenwirken mit 

dem zuständigen VPKA/VPI zu gewährleisten. Die 

Beweisunterlagen sind dem zuständigen Untersuchungs

organ zu übergeben. 

Von Grenzverletzern verursachte Beschädigung der 

Grenzsicherungsanlagen oder zur weiteren Auf

klärung von Grenzverletzungen bedeutsame Spuren 

innerhalb der Grenzsicherungsanlagen sind im 

Interesse der Beweisführung zu sichern« 

Die erforderlichen Untersuchungshandlungen durch 

das Untersuchungsorgan bedürfen der Abstimmung mit 

dem Kommandeur des Grenzregiments« 

Der zuständige Kommandeur trägt dafür Sorge, daß 

der Tat - bzw. Ereignisort abgesichert wird, um 

zu gewährleisten, daß die Untersuchungen nicht be

hindert oder erschwert werden. 

Alle b e t e i l i g t e n Organe gewährleisten, daß schä

digende Auswirkungen von Grenzverletzungen so ge

ring wie möglich gehalten werden. 


8. Nach Übernahme eines Grenzverletzers i s  t durch den 

L e i t e  r der Kriminalpolizei sofort das für den Haupt-

und Hebenwohnsitz des Täters zuständige VPKA/VPI 

f e r n s c h r i f t l i c  h oder fernmündlich zu verständigen 

mit dem Ersuchen um k u r z f r i s t i g e Überprüfung der 

Persönlichkeit und der Feststellung von Tatsachen, 

die s i c  h auf den Verdacht der Grenzverletzung be

ziehen« 

Diese Ersuchen sind vom Heimat-VPKA/VPI unverzüg

l i c  h und gewissenhaft zu bearbeiten und innerhalb 

von 12 Stunden zu beantworten. 

Grundsätzlich i s  t bei Grenzverletzern eine Durch

suchung der Wohn- und sonstigen Räume e r f o r d e r l i c h . 
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Die Anordnung i s  t bei dem für die Festnahme /Zu
führung zuständigen Staatsanwalt zu beantragen 

und f e r n s c h r i f t l i c  h an den L e i t e r der Kriminal

p o l i z e i des für den Haupt- und Nebenwohnsitz zu

ständigen VPKA/VPI zu übersenden. 

Bei der Durchsuchung i s  t besonders auf Gegen

stände und Schriftstücke zu achten, die für die 

Untersuchung a l  s Beweismittel sowie zur Auf

klarung anderer Straftaten von Bedeutung sind. 

Die r i c h t e r l i c h e Bestätigung i s  t bei dem für den 

Wohnsitz zuständigen Gericht einzuholen. Uber 

das Ergebnis i s  t der ersuchenden Di e n s t s t e l l e 

fernmündlich bzw. f e r n s c h r i f t l i c  h Nachricht zu 

geben. Die Unterlagen sind dem für die abschlies

sende Bearbeitung zuständigen Untersuchungsorgan 

zu übersenden. Nach Einleitung des Ermittlungs

verfahrens gegen den Grenzverletzer i s  t der 

Strafregisterauszug zu beantragen und mit der 

Anschrift des für die abschließende Bearbeitung 

zuständigen Untersuchungsorgans zu versehen. 


9.	 Die L e i t e r der e r s t - und abschließend bearbeitenden 

Arbeitsgruppe Grenzstraftaten haben zu garantieren, 

daß a l l  e Ergebnisse aus den Ermittlungsverfahren nach 

§ 213 StGB, Insbesondere zum Anmarschweg, den be

nutzten Transportmitteln und den geplanten Angriffs

richtungen, die für die Sicherheit im Grenzgebiet, 

dem grenznahen Hinterland und auf bzw. an den Ver

kehrswegen von Bedeutung sind, dem L e i t e r des Grenz
VPKA/VPI und TPA k u r z f r i s t i  g zur Kenntnis gelangen. 

Dies hat auch zu erfolgen, wenn der Täter außer

halb des Grenzkreises g e s t e l l t wurde und der Durch

bruchsort b e r e i t s f e s t l a g .  i ' . 

Der L e i t e r des Grenz-VPKA/VPI/TPA hat zu gewähr

l e i s t e n , daß die zuständige D i e n s t s t e l l e des MfS 

und der Kommandeur des Grenzregimentes davon die 

erforderlichen Informationen erhält. 


10.	 Der L e i t e  r der erstbearbeitenden Arbeitsgruppe Grenz

s t r a f t a t e n hat si c h e r z u s t e l l e n , daß jederzeit nach 

Zuführung eines Grenzverletzers die Übernahme und 

erste Vernehmung sowie a l l  e weiteren möglichen

Beweiserhebungen durchgeführt werden. Durchschriften 

von Vernehmungen können a l  s Information an die 

L e i t e r der Grenz-VPKA/VPI/TPÄ übergeben werden. 

In jedem F a l  l i s  t vom Täter zum Geständnis eine 

eigenhändige Niederschrift f e r t i g e n zu lassen und 

der Originalakte beizufügen. 




Tom L e i t e r des Untersuchungsorgans i s  t die Ent

scheidung des zuständigen Staatsanwaltes über 

weitere strafprozessuale Maßnahmen - Haftbefehls

antrag usw. - und den Fortgang sowie Weiterbear

beitung des Verfahrens herbeizuführen. 

Bis zum Abiauf der g e s e t z l i c h festgelegten F r i s  t 

über die Einreichung einer Haftbeschwerde hat der 

Täter i  n der für die erstbearbeitende D i e n s t s t e l l e 

zuständigen UHA zu verbleiben. 

Diese Zeit i s  t vom Untersuchungsorgan żur um

fassenden Aufklärung der S t r a f t a t , insbesondere 

zu weiteren Vernehmungen des Beschuldigten v o l  l 

zu nutzen. 

Grenzverletzer mit Wohnsitz im gleichen Bezirk 

können sofort i  n die für den Wohnort zuständige 

Untersuchungshaftanstalt verlegt werden, wenn da

durch die Möglichkeit einer Haftbeschwerde nicht 

beeinträchtigt wird. 


11. Bei a l l e n Grenzverletzern i s  t eine Duplikatakte 

anzulegen. 

Diese Akte i s  t unmittelbar nach Erlaß des Haft

befehls an die für die abschließende Bearbeitung 

zuständig« Arbeitsgruppe Grenzstraftaten zwecks 

sofortiger Aufnahme von Ermittlungen durch diese 

Die n s t s t e l l e zu Ubersenden. Die Originalakte i s  t 

nach Ablauf der Haftbeschwerdefrist sofort weiter

zuleiten. Bis zu diesem Zeitpunkt sind von der 

erstbearbeitenden Arbeitsgruppe a l l  e i  n ihrem Zu

ständigkeitsbereich erforderlichen Ermittlungen 

zum Tatgeschehen beweiskräftig unter Verwendung 

verständlicher Ortsbezeichnungen durchzuführen. 

Erfolgte keine Haftbeschwerde oder die Ablehnung 

einer Haftbeschwerde durch das Bezirksgericht, hat 

der L e i t e r der Arbeitsgruppe die sofortige Ver

legung des Grenzverletzers i  n die zuständige UHA 

zu veranlassen. 

Die Verlegungsfrist i s  t d i f f e r e n z i e r t anzuwenden 

und darf i  n der Regel 10 Tage nicht überschreiten. 

Der L e i t e r der Arbeitsgruppe hat dabei zu gewähr

l e i s t e n , daß notwendig« Informationen für die 

sichere Verwahrung und ordnungsgemäße Durchführung 

des Untersuchungshaftvollzuges an die nächste UHA 

übermittelt werden. \ ' 


12. Bei Personen mit Wohnsitz im Grenzgebiet, die wegen 

einer Grenzverletzung, wegen anderer Straftaten 

oder i  n sonstiger Weise die Ordnung und Sicherheit 

im Grenzgebiet gefährden, i s  t die Notwendigkeit 
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żur Anwendung der Bestimmungen über Aufenthalts

beschränkung zu prüfen und er f o r d e r l i c h e n f a l l s 

beweiskräftig herauszuarbeiten, 


13» Bei vollendeten ungesetzlichen Grenzübertritten 

sind die Untersuchungen im Rahmen des Ermittlungs

verfahrens mit der gleichen Intensität und Sorg

f a l  t wie bei vorbereiteten oder versuchten Grenz

verletzungen durchzuführen. Zu beachten i s  t dabei 

die Aufdeckung von RückVerbindungen, insbesondere 

durch die Einleitung einer sofortigen Beschlag

nahme von Postsendungen und die Feststellung von 

Personen, die den Grenzverletzern Unterstützung 

gewährten bzw, Kenntnis von seinem Vorhaben hatten. 

Beim Verdacht des vollendeten ungesetzlichen Grenz

übertritts ohne Hinweis auf den Weg des Verlassens 

der DDR und den Verbleib der betreffenden Person 

i s  t neben dem Ermittlungsverfahren nach § 213 StGB 


. ein Protokoll über eine vermißte Person - KP 3 
zu fertigen und die dazu erforderlichen Maßnahmen 

einzuleiten. 

Bei Grenzdurchbrüchen durch unbekannte Täter sind 


. im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen 

Sofortmaßnahmen zur schnellstmöglichen Feststellung 

des Grenzverletzers einzuleiten, 


I: Mitteilungen bzw. Feststellungen dazu sind vorerst 

| . ohne Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, zu be
| arbeiten, jedoch im Anzeigentagebuch zu r e g i s t r i e r e n . 

!' Wird der Grenzverletzer ermittelt, sind die Unter

lagen, a l l  e gesicherten Beweismittel und aufge
\ fundenen Gegenstände dem für den Hauptwohnsitz des 


Grenzverletzers zuständigen Untersuchungsorgan zur 

7 W Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bzw, zu den 

j[ I  P ^ bereits dort vorliegenden Ermittlungsverfahren zur 

n ' weiteren Bearbeitung zu übersenden. 


Bei vollendeten ungesetzlichen Grenzübertritten i s  t 

' . eine erforderliche Spurensicherung entsprechend den 


1
 , - Festlegungen im Abschnitt I I I  , Z i f f e r 7, vorzunehmen. 


IV. Haftpraxis '/.. , • '; j' 

i  i A 9 Straftaten im Stadium der Vorbereitung Ł

\ } Der Erlaß eines Haftbefehls i s  t insbesondere zu 

beantragen, wenn 

- die Voraussetzungen des § 213 Abs. 2 StGB vor

• • '• liegen;-' ''..\.. 




- die S t r a f t a t im Grenzgebiet oder grenznahen 

Raum bzw. unter Einschaltung grenzkundiger 

Personen vorbereitet wurde; 


- bereits eine Veräußerung wesentlicher T e i l e des 

Eigentums a l  s Bestandteil einer intensiven Vor

bereitungshandlung vorliegt; 


- aus objektiven bzw, subjektiven Paktoren e r 

kennbar i s t  , daß die Straftat unter a l l e n Um

ständen durchgesetzt werden s o l l  ; 


- Hinweise für ein Zusammenwirken mit auslän

dischen Personen oder Personengruppen vorhanden 

sind; 


- die Ausführung der S t r a f t a t über andere s o z i a l i 

stische Staaten vorbereitet wurde; 


- die S t r a f t a t vorbereitet wird, um s i c h der S t r a f 

verfolgung wegen anderer begangener strafbarer 

Handlungen oder der Strafverbüßung zu entziehen* 


Straftaten im Stadium des Versuchs 

Gegen Täter, die im Stadium des Versuchs g e s t e l l t 

werden, i s  t Haftbefehl zu beantragen. E i n Einwand 

des Rücktritts vom Versuch kann i n diesem Stadium 

grundsätzlich keinen Einfluß auf die Haftpraxis 

haben, da in diesem Stadium der S t r a f t a t eine um

fassende Prüfung a l l e  r Umstände der Tat und der 

Täterpersönlichkeit noch nicht möglich i s t  , 

Haftbefehle gegen Jugendliche unter 16 Jahren sind 

nur nach sorgfältiger Prüfung der Notwendigkeit 

und bei Vorliegen besonderer Gründe zu beantragen. 

Von einer Inhaftierung a l t e r bzw, gebrechlicher 

Personen sowie von Schwangeren i s  t grundsätzlich 

abzusehen. 

Bei jugendlichen Tätern und bei Tätern mit dem 

Einwand des Rücktritts vom Versuch i s  t i n jedem 

P a l  l vor und nach Verlegung in die für den Wohn

ort zuständige UHA eine Haftprüfung durch den 

Staatsanwalt vorzunehmen* Das Ergebnis i s  t akten

kundig zu vermerken* 

Wird i n bestimmten Verfahren nach Abschluß der E r  

mittlungen durch eine gründliche und a l l  e Paktoren 

berücksichtigende Haftprüfung f e s t g e s t e l l t , daß 

keine Haftfortdauer geboten i s t  , so i s  t die Auf

hebung des Haftbefehles zu beantragen und die Ent

lassung aus der Untersuchungshaft zu veranlassen. 

Es i s  t jedoch zu gewährleisten, daß konkrete Maß

nahmen zur gesellschaftlichen Eingliederung und 
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Einwirkung getroffen werden. 

Soweit einer Tat Konflikte zugrundeiagen, sind 

diese weitgehend zu beseitigen. 

Jugendliche, gegen die keine Untersuchungshaft an

geordnet oder deren Untersuchungshaft aufgehoben 

wurde, sind - soweit s i  e nicht von den E l t e r n ab

geholt werden - durch Beauftragte der Referate 

Jugendhilfe zurückzuführen. 

Bei vollendetem ungesetzlichen Grenzübertritt 

Personen, die nach dem 3 1  « 1 2  » 1971 das Gebiet 
der DDR ungesetzlich verlassen haben oder nicht 

zurückkehren, sind zur Fahndung-Verhaftung aus

zuschreiben. 

Bei Rentnern i s  t die Festlegung unter Abschnitt 
I I  I Z i f f e r 1 zu beachten. 
Die weitere Behandlung der Ermittlungsverfahren 
erfolgt h i n s i c h t l i c h der.Fahndung-Verhaftung ent- ' 
sprechend den Festlegungen in Abschnitt IV der 
Anweisung des Generalstaatsanwaltes der DDR vom 
1 . 6. 1972 über "Die Aufgaben des Staatsanwaltes 
bei der Einleitung und Realisierung von Personen
fahndungen auf den Transitwegen zwischen der BRD 
und Westberlin". 
Bei Grenzdurchbrüchen BRD bzw. WB/DDR (West/DDR) 

Personen, die wegen ungesetzlichen Betretens des 

Staatsgebietes der DDR oder nach erfolgtem Grenz

durchbruch in das Gebiet der DDR von den Grenz

truppen der Nationalen Volksarmee oder von der 

Deutschen Volkspolizei im Hinterland festgenommen 

werden, sind sofort zu verhaften, wenn 

-	 i n der Fahndungskartei (Stammkarte) die Aus


schreibung wegen Verbrechens gegen die Souverä

nität der DDR, den Frieden, die Menschlichkeit 

und die Menschenrechte oder Verbrechen gegen 

die DDR (ausgenommen § 106 StGB), wegen Mordes, 

Totschlags, Raubes, schwerer Erpressung (§ 128 

StGB), Vergewaltigung, sexuellen Mißbrauchs von 

Kindern, verbrecherischer Beschädigung s o z i a l i 

stischen Eigentums oder schwerer Brandstiftung 

erfolgte; 


-	 die Personen vom Generalstaatsanwalt der DDR bzw. 

vom Staatsanwalt des Bezirkes gesucht werden; 


-	 s i e vom Militärstaatsanwalt zur Verhaftung aus

geschrieben wurden. 

In diesen Fällen sind ohne Einleitung weiterer 

Maßnahmen sofort das zuständige Dezernat I  I und 

die zuständige Untersuchungsabteilung des. MfS 




zu	 verständigen. ( 


A l l e anderen Personen sind dem für den Pestnahme

ort zuständigen VPKA/VPI zu übergeben. Die Krimi

n a l p o l i z e i i s  t für die Prüfung des Sachverhaltes 

verantwortlich. Die zuständige K r e i s d i e n s t s t e l l e 

des Ministeriums für Staatssicherheit sowie der 

Kommandeur des Grenzregiments sind sofort zu ver

ständigen. 

Ergibt die Prüfung des Sachverhaltes Hinweise auf 

nachfolgend aufgeführte K r i t e r i e n , so sind diese 

Personen 

- unabhängig von i h r e r Erklärung um Aufnahme i n 


die DDR 
zur weiteren Bearbeitung der für den Pestnahmeort 

zuständigen Di e n s t s t e l l e des Dezernates I  I zu über

geben. 

Das i s  t insbesondere der F a l l  , wenn 

- die Handlung eine Mißachtung der Souveränität 


der DDR i s t  , 

>	 das Betreten des Staatsgebietes der DDR im Zu


sammenwirken mit dem Bundesgrenzschutz, west

lichen P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n , oder mit Organi

sationen, Einrichtungen und Personen, die einen 

Kampf gegen die DDR führen, erfolgte, 


- Gegenstände wie Waffen, Aufzeichnungen über den 

Grenzverlauf oder andere Schriftstücke mitge

führt wurden, aus denen zu schließen i s t  , daß 

die Person Verbindung zu feindlichen Organi

sationen, Einrichtungen oder Personen unterhält, 


- keine Personaldokumente vorliegen oder der Ver

dacht i h r e r Fälschung besteht, 


- unmittelbar nach dem Grenzübertritt keine Mel

dung bei den zuständigen Organen erfolgte und 

die Festnahme e r s t im Hinterland vorgenommen wur

de, 


- das Überschreiten der Staatsgrenze aus demon

strativen Gründen erfolgte (Abschluß von Wetten, 

Mutproben u.a.;. 


In diesen Fällen i s  t ein Ermittlungsverfahren e i n 

zuleiten, Haftbefehl zu beantragen bzw. ein vor

liegender Haftbefehl zu vollstrecken. 

Diese Grundsätze finden keine Anwendung gegenüber 

Personen, die 

- wegen i h r e r f o r t s c h r i t t l i c h e n Einstellung oder 

Tätigkeit in der BRD oder Westberlin verfolgt 

werden, 
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- si c h dem Dienstverhältnis bewaffneter Kräfte 

in der BRD entziehen. 


Ergibt i  n a l l e n sonstigen Fällen die Prüfung des 

Sachverhaltes Tatsachen zum Grenzdurchbruch West/ 

DDR. die die Einleitung eines Ermittlungsver

fahrens bzw. die Vollstreckung eines vorliegenden 

Haftbefehls n i c h  t rechtfertigen, i s  t bei 

einem Antrag um Aufnahme in die DDR eine Uber

führung i n das zuständige Aufnahmeheim oder bei 

sofortiger Ablehnung der Aufnahme eine Rückführung 

vorzunehmen. 

Wird die Vollstreckung eines vorliegenden Haftbe

fehls vom ersuchenden Staatsanwalt angeordnet, e r 

folgt nach Ablauf der Haftbeschwerdefrist eine 

Überführung i n die für die suchende D i e n s t s t e l l e 

zuständige Untersuchungshaftanstalt. 

Bei einer Überführung in das Aufnahmeheim sind 

vorhandene Unterlagen über die erfolgte Prüfung 

des Sachverhalts der Arbeitsgruppe Volkspolizei 

zu übergeben. 

Wird eine Rückführung entschieden, i s  t die Zu

stimmung der jeweiligen Bezirksorgane einzuholen. 

In diesen Fällen i s  t zu prüfen, ob eine E i n s t e l 

lung des Ermittlungsverfahrens nach § 25 Abs. 2 

StGB i.V.m. § 148 Abs. 1 Z i f f e r 3 StPO erfolgen 

kann. 

Die Durchführung von Strafverfahren vor einer 

festgelegten Rückführung iBt nur in Ausnahmefällen 

und mit Zustimmung der Bezirksorgane zulässig. 

Kinder sind grundsätzlich den zuständigen Organen 

der Jugendhilfe zur Rückführung zu Ubergeben. 

Das g i l  t ebenfalls für Jugendliche, wenn die Vor

aussetzungen zur Einleitung eines Ermittlungsver

fahrens oder zur Aufnahme i n die DDR nicht vor

liegen. 


18. Entscheidungen bei Personen, die nach dem 31• 12. 
1971 die DDR ungesetzlich verließen und Uber die 
Grenzübergangsstellen in das Gebiet der DDR zu
rückkehren 
Besteht eine Ausschreibung zur Fahndung/Verhaf

tung gemäß Z i f f e r 17 i s  t die betreffende Person 
sofort zu verhaften. 




Personen, die aus anderen Gründen zur Verhaftung 

i n Fahndung stehen, sind bei ih r e r Rückkehr i n die 

DDR und bei i h r e r Meldung bei den Sich e r h e i t s 

organen an den Grenzübergangsstellen nicht zu ver

haften. 

Durch die Grenzkontrollorgane sind diese Personen 

unverzüglich der Kriminalpolizei des Grenz-VPKA zu 

übergeben und vom L e i t e r der Kriminalpolizei dem 

Bezirksfahndungsbevollmächtigten zu melden. Dieser 

veranlaßt die Beiziehung einer Entscheidung über 

die weiteren Maßnahmen von der suchenden Dienst

s t e l l e  . . 

I n a l l e n Fällen ohne Verhaftung i s  t der Rück

kehrer mit g l e i c h z e i t i g e r Übergabe a l l e  r vor

handenen Unterlagen i n das zuständige Aufnahme

heim zu überführen. Vom L e i t e r der Arbeitsgruppe 

Volkspolizei i  n den Aufnahmeheimen i s  t das E r  

mittlungsverfahren anzufordern, dem Verfahren 

nach § 145 StPO Fortgang zu geben und dem Staats

anwalt des Heimatkreises ebenso wie dem für das 

Aufnahmeheim zuständigen Staatsanwalt darüber 

eine Information zuzuleiten. 

Die weiteren Entscheidungen über das Verfahren 
(Haftbefehlsaufhebung oder -Vollstreckung, Art 
des Verfahrensabschlusses usw.) t r i f f  t der Staats
anwalt des Heimatkreises auf der Grundlage des 
im Aufnahmeheim erarbeiteten Ermittlungsergeb
nisses bzw. aus der Entscheidung über die Ab
lehnung der Aufnahme der betreffenden Person i n 
die DDR. 
Bei Ablehnung der Aufnahme in die DDR i s  t zu 
prüfen, ob eine Einstellung des Ermittlungsver
fahrens nach § 25 Abs. 2 StGB i.V.m. § 148 Abs. 1 
Z i f f e r 3 StPO erfolgen kann. 
Die L e i t e r der Arbeltsgruppen Volkspolizei i n den 

Aufnahmeheimen sind verantwortlich, daß die Fest

stellungen über die Art und Weise des Grenzdurch

bruchs, insbesondere über die benutzten Wege, an

gewandten Mittel und Methoden, für die Entschei

dung über den Abschluß des Verfahrens herausge

arbeitet und darüberhinaus s c h r i f t l i c  h i n einem 

gesonderten Bericht der Kriminalpolizei des VPKA/ 

VPI zugeleitet werden, i  n dessen Bereich der 

Grenzdurchbruch erfolgte. 


Verletzung gesetzlicher Bestimmungen oder aufer

legter Beschränkungen über E i n - und Ausreise oder 

Aufenthalt ' __ 


Gegen Personen, die gesetzliche Bestimmungen der 

E i n - und Ausreise oder des Aufenthaltes im Gebiet 

der DDR nicht einhalten, sind Ermittlungsver
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fahren nur dann einzuleiten, wenn das Handeln r%r\-% £ 
des Rechtsverletzers Ausdruck einer besonderen U U 1 D 
Mißachtung der st a a t l i c h e n Souveränität der DDR 
oder der s o z i a l i s t i s c h e n Gesetzlichkeit ist« 

Das i s  t insbesondere der P a l l , wenn der Rechts

v e r l e t zer 

- weiterer Straftaten dringend verdächtig i s t  , 

- bereits mehrfach auferlegte Beschränkungen Uber 


E i n - und Ausreise bzw. Aufenthalt v e r l e t z t e 

und deswegen eingeleitete Maßnahmen wirkungs

los blieben, 


- böswillig eine erhebliche z e i t l i c h e oder ört

l i c h e Überschreitung vornahm. 


Vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens i s  t in 

jedem P a l l die zuständige Untersuchungsabteilung 

des Ministeriums für Staatssicherheit zu i n f o r 

mieren.1 


Verstoßen Teilnehmer am Transitverkehr zwischen 

der BRD und Westberlin oder Personen mit ständigem 

Wohnsitz in Westberlin, die zeitweise ip, die DDR 

einreisen, gegen obengenannte gesetzliche Be

stimmungen, i s  t nach den Festlegungen der hierzu 

gesondert erlassenen Anweisungen zu verfahren« 


Tätigkeit des Staatsanwaltes • 


Die Bearbeitung von Verfahren wegen Grenzver

letzungen hat i n jedem Kreise nach Möglichkeit 

durch einen hierfür verantwortlichen Staatsanwalt 

zu erfolgen. „ 


Der Staatsanwalt hat zu gewährleisten, daß 

- bereits während des Ermittlungsverfahrens die 

n o t w e n d i g e  n Beziehungen zu den ge

s e l l s c h a f t l i c h e n Kräften im Arbeits- und Wohn

bereich des Täters he r g e s t e l l t werden, damit 

auch bei der Bekämpfung von Grenzverletzungen 

eine ständige Erhöhung der Effektivität der 

Strafverfolgung erfolgt; 


- die für die Beseitigung mitwirkender Faktoren 

verantwortlichen staatlichen und g e s e l l s c h a f t 

l ichen Einrichtungen z i e l s t r e b i g an der Über

windung dieser Faktoren bereits im Stadium des 

Ermittlungsverfahrens mitwirken; 


- während des Ermittlungsverfahrens f e s t g e s t e l l t e 

Gesetzesverletzungen, soweit nicht bereits Maß

nahmen vom U-Organ nach § 19 StPO zur Anwendung . 

kamen, mit dem Mittel der Gesetzlichkeitsauf

s i c h t unverzüglich bese i t i g t werden« 
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21.	 I  n regelmäßigen Zeitabständen i s  t vom Staats
anwalt des Bezirkes gemeinsam mit dem Unter
suchungsorgan die Ermittlungstätigkeit einzu
schätzen. Bas setzt eine umfassende Analyse der 
fe s t g e s t e l l t e n Grenzverletzungen, der Qualität 
der Ermittlungen besonders zum Sachverhalt und 
den Ursachen und Bedingungen, der Wirksamkeit 
der Entscheidungen sowie des Standes der Mit
wirkung der ge s e l l s c h a f t l i c h e n Kräfte und der 
Öffentlichkeitsarbeit voraus« 
Im Mittelpunkt der Beratungen müssen gemeinsame 
Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit der Be
kämpfung von Grenzverletzungen und der Über
windung i h r e r Ursachen und Bedingungen stehen« ) 

22« Im Hinblick auf die akut eingetretene Gefährdung 

der Sicherheit der DDR bei vollendetem ungesetz

lichen Grenzübertritt und a l l e  r damit im Zu

sammenhang stehender Prägen (z«B« Rückverbin
dungen) hat der Staatsanwalt zu kontrollieren, 

daß die Ermittlungen mit der gleichen Sorgfalt 

vorgenommen werden• 


2 3  « Die Anklageschriften müssen i  n gestraffter Form 
a l l  e die Beschuldigung beweisenden Tatsachen ent
halten« 
Bei Grenzverletzungen i s  t i  n federn F a l  l die An
wendung der Bestimmungen des § 203 Abs. 3 StPO 
zu beantragen« 
Eine Vernehmung des Beschuldigten vor Anklageer
hebung bzw. eine Teilnahme des Staatsanwaltes an 
der Abschlußvernehmung hat zu erfolgen, wenn der 
Täter die Einrede des Rücktritts vorbringt, die 
eigenhändige Niederschrift zum Geständnis ver
weigert, sein Geständnis widerruft bzw« kein Ge
ständnis v o r l i e g t . 

24« Zur ständigen Gewährleistung von Ordnung und 

Sicherheit an der Staatsgrenze West der DDR und 

einer systematischen Zusammenarbeit der Grenz

kreisstaatsanwälte mit den zuständigen Komman

deuren der Grenztruppen der Nationalen Volks

armee haben die Staatsanwälte der Binnenkreise 

dem jeweiligen Grenzkreisstaatsanwalt eine ent

sprechende Mitteilung zu übersenden, wenn bei 

der weiteren Bearbeitung des Verfahrens bedeut

same Hinweise für die Grenzsicherung herausge

arbeitet werden konnten« 
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 Die Staatsanwälte der Bezirke haben zu gewährleisten, 

t daß 

' - mit den Staatsanwälten der Grenzkreise regelmäßig 

t . ein Erfahrungsaustausch s t a t t f i n d e t über die Wirk
\ samkeit der staatsanwaltschaftlichen Arbeit im 

 Grenzkreis, insbesondere über 

!, • " . - die Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen, 


ihren Räten, Kommissionen und deren Aktivs, den 

staat l i c h e n Einrichtungen und gesellschaftlichen 


| Kräften im Grenzbereich bei der Durchsetzung des 
\ s o z i a l i s t i s c h e  n Rechts und bei der Erhöhung von 
)' i- , Sicherheit und Ordnung insgesamt im Grenzgebiet, 
| ' , die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwalt und den 

Kommandeuren der Grenztruppen der NVA, 


r


- die Mitwirkung der Grenzbevölkerung bei der Ver
' • hinderung von Straftaten des ungesetzlichen Grenz


übertritts, 

,	 - in operativen Einsätzen die Wirksamkeit der Vor-

H	 beugung und Bekämpfung dieser Kriminalität unter 

besonderer Beachtung der Anwendung a l l e  r Bestim
mungen über Aufenthaltsbeschränkung a l  s eine be
deutsame Maßnahme zur Erhöhung von Sicherheit und 
Ordnung an der Staatsgrenze West der DDR r e g e l 
mäßig eingeschätzt wird und die Ergebnisse dieser 
Einschätzung in Dienstbesprechungen mit a l l e n K r e i s 
staatsanwälten jährlich ausgewertet werden. 'U-i 
 Die wichtigsten Ergebnisse sind den zuständigen 

staat l i c h e n Organen sowie den anderen Rechtspflege

organen und den Kommandeuren der Grenztruppen der 

NVA zuzuleiten« 


V I I  . Öffentlichkeitsarbeit bei Grenzverletzungen 

In der gesamten Öffentlichkeitsarbeit i s  t - um ein 

ein h e i t l i c h e s Wirken a l l e  r Kräfte zu gewährleisten 
eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 

Bezirks- bzw. Kreisleitungen der Pa r t e i e r f o r d e r l i c h . 

Das g i l  t besonders für die politisch-ideologische 

Arbeit im Grenzgebiet. 


25. Entsprechend	 dem spezifischen Charakter von Grenzver

letzungen i s  t - soweit dem nicht gemäß § 102 Abs. 3 

StPO wichtige Gründe entgegenstehen - eine Auswertung 

von HauptVerhandlungen vorwiegend in dem Kollektiv 

vorzunehmen, in dem der Grenzverletzer unmittelbar ge

lebt hat (Arbeitskollektiv, ggf. Wohngebiet). 

Dabei sind vorrangig Tatsachen zu behandeln, die den 

Zusammenhang der Grenzverletzung mit der subversiven 

Tätigkeit des staatsmonopolistischen Herrschafts

systems und die Gefährlichkeit der vorliegenden Tat 

deutlich werden lassen. • • . • 
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Von Bedeutung sind bei der Auswertung die Charakteri

sierung des Grenzverletzers, insbesondere seine p o l i 

tisch-ideologische Position, sein bisheriges Gesamt

verhalten, sein Motiv usw., die der Tat zugrundelie

genden Paktoren sowie seine Verantwortlichkeit gegen

über der Gesellschaft. 


26. Weitere Veranstaltungen	 zur Auswertung von Grenzver

letzungen sind vorzunehmen, wenn Tatsachen vorliegen, 

die infolge der Charakterisierung der Gefährlichkeit 

der Grenzverletzung, der Charakterisierung des Grenz

ver l e t z e r s bzw. seines Weges i n der BRD oder i n West

ber l i n (Weg über Sichtungsstellen, Verrat, Abwerbungs
versuche gegenüber Freunden usw.) geeignet sind, 

- die vom	 staatsmonopolistischen Herrschaftssystem 


organisierte subversive Tätigkeit gegen die DDR 

und andere s o z i a l i s t i s c h e Staaten zu entlarven, 


- die Öffentlichkeit zur Erhöhung von Ordnung und 

Sicherheit im Grenzgebiet und zur Verhinderung von 

Grenzverletzungen durch bewußte Zusammenarbeit mit 


'	 den S i c h e r h e i t s - und Rechtspflegeorganen und den 

Grenztruppen der NVA zu mobilisieren, 


- Faktoren, die den Tatentschluß bewirkten oder 

förderten, zu überwinden. 


In den Bezirken und Kreisen an der Staatsgrenze West 

der DDR i s  t der politisch-ideologischen Arbeit im 

Grenzgebiet eine besondere Bedeutung beizumessen. 


. Bei a l l e n Veranstaltungen sind die Gesichtspunkte 

der s t a a t l i c h e n Sicherheit zu beachten. 


27 .	 Eine p u b l i z i s t i s c h e Auswertung von Grenzverletzungen 
i s  t in Ausnahmefällen und nur mit Zustimmung der 
Bezirksorgane, die sich vor der Veröffentlichung 
auch mit dem L e i t e r der Bezirksverwaltung des Ministe
riums für Staatssicherheit zu beraten haben, zulässig. 

28.	 Verhandlungen vor s p e z i e l l e r Öffentlichkeit 

- Dem	 Charakter der Grenzverletzung entsprechend i s  t 


von der Möglichkeit der Einladung eines speziellen 

Personenkreises aus dem Ko l l e k t i v bzw. von den im 

Lebensbereich des Täters wohnenden Bürgern stärker 

Gebrauch zu machen. Dadurch muß gewährleistet werden, 

daß die politisch-ideologische Problematik des Ver

fahrens durch entsprechend geeignete Bürger erfaßt 

und z i e l s t r e b i g weitergetragen wird. 


- Zu geeigneten Verfahren Bin<* auch Angehörige der 

Grenztruppen der NVA oder de DVP einzuladen. Der 
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Hauptgesichtspunkt i s  t hierbei die Darstellung 
der besonderen Gefährlichkeit der Grenzverletzung 
(Intensität bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Tat, Gefährlichkeit von Ausrüstung und Tat
ausführung u b w  • )  , um die Bedeutung des Dienstes 
der Grenzeicherungskräfte und die Notwendigkeit 
schlagkräftiger Abwehr von Grenzverletzungen über
zeugend zu demonstrieren* 

- Der Ausschluß der Öffentlichkeit i s  t "bei Verhand

lungen wegen Straftaten des ungesetzlichen Grenz

übertritts insbesondere dann zu beantragen, wenn 

eine Erörterung von 

- Methoden, deren Nachahmung möglich i s t  , 

- Einzelheiten Uber den Anmarschweg, 

- Detail s aus dem System der Grenzsicherung, 

- Anlaufstellen u* a* m. 

unumgänglich i s t  * 


Diese Gemeinsame Anweisung t r i t  t mit sofortiger 

Wirkung i  n K r a f t  . 

Die Gemeinsame Anweisung vom 15. August 1968 wird 

aufgehoben. 


B e r l i n  , den 18. 4. 1973 


Dr. S t r e i  t Dickel 



